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Neue rassismuskritische Perspektiven in den 
Rechtswissenschaften zur „Rasse“ im Grundgesetz 

Lange wurde in Deutschland über Rassismus als aktuelles Phäno-
men kaum gesprochen. Auch in der gerichtlichen Praxis fand das 
Diskriminierungsverbot „wegen … seiner Rasse“ in Art. 3 Grund-
gesetz bis vor wenigen Jahren praktisch keine Beachtung und die 
gängige Kommentarliteratur war erstaunlich unreflektiert. 
In jüngerer Zeit ist aber eine zunehmende Befassung mit der „Rasse“ 
im Recht zu beobachten. Gerichte greifen beim polizeilichen Racial 
Profiling auf das Diskriminierungsverbot zurück, allerdings in einer 
kaum rassismuskritisch informierten Perspektive. Eine kritischere 
Auseinandersetzung findet sich dagegen in neueren rechtswissen-
schaftlichen Publikationen, die für eine antirassistische Perspektive 
im Recht streiten. Unterschiedliche Positionen gibt es allerdings 
im Hinblick auf den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz. Während sich 
Autor*innen, die sich an der aus der Vereinigten Staaten stammen-
den Critical Race Theory orientieren, für dessen Beibehaltung als 
Schutzkategorie und Marker für Identität aussprechen, treten an-
dere für die Ersetzung des rechtlich schwer handhabbaren Begriffs 
„Rasse“ durch eine klarstellende Formulierung (rassistische Dis-
kriminierung o.ä.) ein. Diskutiert wird auch über die Verankerung 
eines Förder- und Gewährleistungsauftrags zur gleichberechtigten 
Teilhabe im Grundgesetz, um die strukturelle Dimension von Ras-
sismus rechtlich besser erfassen zu können.
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